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vlnr. Dieter Rohrberg, Oliver Haupt, Peter Specke, Stephan Manke, Christoph Keller, Ingo Marek 

komba fordert deutliche Verbesserungen im Bereich 
der Berufsfeuerwehren und des Rettungsdienstes 

Die komba gewerkschaft niedersachsen hat gegenüber dem niedersächsischen 
Innenministerium deutliche Verbesserungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im 
Bereich der Berufsfeuerwehren sowie des Rettungsdienstes angemahnt. In einem 
Gespräch mit Staatssekretär Stephan Manke am 20. März 2023 forderte die komba 
gewerkschaft nachdrücklich, dass dem Bekenntnis der Landesregierung im aktuellen 
Koalitionsvertrag endlich Rechnung getragen wird und endlich überfällige Verbesserungen 
im Bereich der Berufsfeuerwehren und des Rettungsdienstes umgesetzt werden. Die komba 
gewerkschaft erwartet insbesondere:  

1. Erhöhung der Einstiegsämter für den feuerwehrtechnischen Dienst um jeweils eine 
Besoldungsgruppe, also von A 7 auf A 8 bzw. von A 10 auf A 11  

2. Erhöhung der Feuerwehrzulage auf 250 € sowie Wiederherstellung der 
Ruhgehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage  

3. Die qualitativen Anforderungen an das Rettungsdienstpersonal sind mit der 
Einführung des Berufs der Notfallsanitäterin/des Notfallsanitäters erheblich gestiegen. 
Wie in anderen Bundesländern bereits umgesetzt fordern wir daher eine 
Schichtzulage in Höhe von 2,50 € je Stunde / 20 € pro 8-Stunden-Schicht nach dem 
Modell aus NRW  
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4. Schaffung flexibler Verwendungsmöglichkeiten in der Laufbahn der 
Berufsfeuerwehren für Kolleginnen und Kollegen, die keine volle Dienstunfähigkeit, 
sondern nur noch eine begrenzte Dienstfähigkeit besitzen 

5. Nicht erst seit Silvester 2022 müssen wir feststellen, dass insbesondere Beschäftigte 
des Feuerwehr- und Rettungsdienst täglich mit Worten und Taten angegriffen 
werden. Wir fordern die niedersächsische Landesregierung daher auf, eine konkrete 
Präventionsstrategie zu entwickeln, die von den einzelnen Dienststellen verfolgt 
werden kann. Ein Baustein ist aus unserer Sicht, dass betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen von Seiten der Dienststelle angeboten werden muss, die Anwalts- und 
Gerichtskosten einer zivilrechtlichen Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
zu erstatten. 

6. Im Bereich der allgemeinen Kommunalverwaltung ermöglicht es die niedersächsische 
Arbeitszeitverordnung (Nds. ArbZVO) sogenannte Langzeitkonten einzuführen. In der 
Arbeitszeitverordnung Feuerwehr (ArbZVO-Feu) ist dies Instrument nicht 
festgeschrieben. Die komba gewerkschaft fordert, dass Langzeitkonten auch im 
Bereich der niedersächsischen Berufsfeuerwehren ausdrücklich geregelt werden.  

 

Unterstützt uns durch Eure Mitgliedschaft bei der Umsetzung 
unserer Forderungen! Nur gemeinsam können wir etwas erreichen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V.i.S.d.P.: Oliver Haupt, komba gewerkschaft niedersachsen, Wedekindstraße 32, 30161 Hannover, 

 Telefon: 0511 3360306, Telefax: 0511 3360319, www.komba-niedersachsen.de,  


